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2 4 4 . Kundmachung: Geltungsbereich der Konvention betreffend die Schaffung eines Internationa-
len Verbandes für Veröffentlichung der Zolltarife samt Abänderungsproto-
koll

2 4 5 . Kundmachung: Geltungsbereich des Internationalen Übereinkommens über die Eichung von
Binnenschiffen und Unterzeichnungsprotokoll

2 4 6 . Kundmachung: Geltungsbereich des Abkommens über die Einfuhr von Gegenständen erzie-
herischen, wissenschaftlichen oder kulturellen Charakters

2 4 7 . Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens zur Vereinheitlichung einzelner Regeln
über den Zusammenstoß von Binnenschiffen

2 4 8 . Luftverkehrsabkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung
der Koreanischen Demokratischen Volksrepublik samt Anhang

2 4 0 . Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Republik
Korea über den Fluglinienverkehr zwischen ihren Hoheitsgebieten und dar-
über hinaus samt Anhang

2 4 4 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 5. Juni 1979 über den Geltungsbe-
reich der Konvention vom 5. Juli 1890 be-
treffend die Schaffung eines Internationalen
Verbandes für Veröffentlichung der Zoll-

tarife samt Abänderungsprotokoll

Nach Mitteilungen der belgischen Regierung
sind folgende Staaten der Konvention vom
5. Juli 1890 betreffend die Schaffung eines Inter-
nationalen Verbandes für Veröffentlichung der
Zolltarife samt Abänderungsprotokoll (BGBl.
Nr. 304/1920 beziehungsweise BGBl. Nr. 218/
1951, letzte Kundmachung betreffend den Gel-
tungsbereich BGBl. Nr. 156/1967) beigetreten:

Staaten:
Datum der Hinterlegung

der Beitrittsurkunde:

Sudan 20. April 1957
Nikaragua 15. März 1963
Burundi. 28. August 1963
Elfenbeinküste 28. Oktober 1963
Senegal 26. November 1963
Rwanda 9. Dezember 1964
Malta 9. September 1966
Singapur 21. Feber 1967
Irland 26. September 1969
Republik Korea 3. Juni 1971
Zaire 5. Mai 1975

Neuseeland und Thailand haben die gegen-
ständliche Konvention am 31. März 1926 be-
ziehungsweise am 18. Juni 1973 gekündigt, Thai-
land auch das Abänderungsprotokoll.

Kreisky

2 4 5 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 5. Juni 1979 über den Geltungsbe-
reich des Internationalen Übereinkommens
über die Eichung von Binnenschiffen und
Unterzeichnungsprotokoll vom 27. Novem-

ber 1925

Nach Mitteilung des Generalsekretärs der Ver-
einten Nationen hat die Deutsche Demokrati-
sche Republik die Wiederanwendung des Inter-
nationalen Übereinkommens über die Eichung
von Binnenschiffen und Unterzeichnungsproto-
koll (BGBl. Nr. 258/1927, letzte Kundmachung
betreffend den Geltungsbereich BGBl. Nr. 337/
1932) mit Wirkung vom 21. August 1958 erklärt.

Das gegenständliche Übereinkommen ist von
folgenden Staaten gekündigt worden:

Staate Datum des Einlangens der Kündigungen

Belgien 9. März 1972
Schweiz 7. Feber 1975
Rumänien 24. Mai 1976
Deutsche Demokra- 31. August 1976

tische Republik
Ungarn 5. Jänner 1978
Niederlande 14. August 1978

Kreisky

22 139
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2 4 6 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 5. Juni 1979 betreffend den Geltungs-
bereich des Abkommens vom 22. November
1950 über die Einfuhr von Gegenständen
erzieherischen, wissenschaftlichen oder kultu-

rellen Charakters

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der
Vereinten Nationen haben folgende Staaten das
Abkommen über die Einfuhr von Gegenständen
erzieherischen, wissenschaftlichen oder kulturellen
Charakters (BGBl. Nr. 180/1958, letzte Kund-
machung betreffend den Geltungsbereich BGBl.
Nr. 103/1974) angenommen oder sind ihm bei-
getreten :

Staaten Datum der Hinterlegung
der Annahme- oder Beitrittsurkunden

Oman 19. Dezember 1977
Irland 19. September 1978

Sambia und Tonga haben erklärt, daß sie sich
auch nach Erlangen der Unabhängigkeit als an
das Abkommen gebunden betrachten.

Kreisky

2 4 7 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 5. Juni 1979 über den Geltungsbe-
reich des Übereinkommens zur Vereinheit-
lichung einzelner Regeln über den Zusam-
menstoß von Binnenschiffen vom 15. März

1960

Nach Mitteilung des Generalsekretärs der Ver-
einten Nationen ist die Deutsche Demokratische
Republik dem Übereinkommen zur Vereinheit-
lichung einzelner Regeln über den Zusammen-
stoß von Binnenschiffen (BGBl. Nr. 204/1966,
letzte Kundmachung betreffend den Geltungs-
bereich BGBl. Nr. 553/1973) am 8. Oktober 1976
beigetreten.

Anläßlich des Beitrittes hat die Deutsche Demo-
kratische Republik die in Art. 9 Buchstabe a und
in Art. 15 des Übereinkommens vorgesehenen
Vorbehalte erklärt sowie die in Art. 19 vor-
gesehene Erklärung abgegeben, daß sie den
deutschen Text des Übereinkommens als für sich
verbindlich betrachtet.

Kreisky

248.
(Übersetzung)

LUFTVERKEHRSABKOMMEN
ZWISCHEN DER ÖSTERREICHISCHEN
BUNDESREGIERUNG UND DER
REGIERUNG DER KOREANISCHEN
DEMOKRATISCHEN VOLKSREPUBLIK

Die Österreichische Bundesregierung und die
Regierung der Koreanischen Demokratischen
Volksrepublik,

in der Absicht, die freundschaftlichen Kontakte
zwischen den Völkern beider Länder zu erleich-
tern und die Beziehungen auf dem Gebiet des
Luftverkehrs zwischen beiden Ländern im Ein-
klang mit den Grundsätzen gegenseitiger Ach-
tung der Unabhängigkeit und Souveränität,
Nichteinmischung in die inneren Angelegenhei-
ten, Gleichheit, gegenseitigen Nutzens und
freundschaftlicher Zusammenarbeit sowie in be-
zug auf die Errichtung und den Betrieb eines
Fluglinien- und Bedarfsluftverkehrs zwischen
ihren beiden Hoheitsgebieten und darüber hinaus
zu entwickeln, sind wie folgt übereingekommen:

ARTIKEL 1
Für die Anwendung dieses Abkommens ver-

einbaren beide Vertragschließenden Teile fol-
gende Begriffsbestimmungen:

1. Der Ausdruck „Luftfahrtbehörden" bedeu-
tet im Falle der Österreichischen Bundesregierung
das Bundesministerium für Verkehr und im
Falle der Regierung der Koreanischen Demo-
kratischen Volksrepublik die Zivile Luftfahrt-
verwaltung und/oder jede andere Behörde, die
zur Ausübung der gegenwärtig von den genann-
ten Behörden ausgeübten Funktionen gesetzlich
ermächtigt ist.
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2. Der Ausdruck „namhaft gemachtes Flug-
linienunternehmen" bedeutet ein gemäß Arti-
kel 3 dieses Abkommens namhaft gemachtes und
zugelassenes Fluglinienunternehmen.

3. Der Ausdruck „Hoheitsgebiet" bedeutet in
bezug auf einen Staat die Landgebiete und die
daran angrenzenden Hoheitsgewässer unter der
Souveränität des betreffenden Staates.

4. Der Ausdruck „Fluglinie" bedeutet jede im
Linien- oder Bedarfsverkehr betriebene Luft-
verkehrsverbindung mit Luftfahrzeugen zum
Zwecke der öffentlichen Beförderung von Flug-
gästen, Fracht und Post.

5. Der Ausdruck „internationale Fluglinie" be-
deutet eine Fluglinie, die den Luftraum über
dem Hoheitsgebiet von mehr als einem Staat
durchquert.

6. „Fluglinienunternehmen" bedeutet jede
Luftverkehrsunternehmung, die eine internatio-
nale Fluglinie anbietet oder betreibt.

7. „Nicht gewerbliche Landung" bedeutet eine
Landung zu jedem anderen Zweck als zum Auf-
nehmen oder Absetzen von Fluggästen, Fracht
oder Post.

8. Der Ausdruck „Tarif" bedeutet die für die
Beförderung von Fluggästen und Fracht, aus-
genommen für Post, zu bezahlenden Preise, ein-
schließlich der Preise und Bedingungen für Agen-
tur- und sonstige Hilfsdienste.

ARTIKEL 2
1. Jeder Vertragschließende Teil gewährt denk

anderen Vertragschließenden Teil die in diesem
Abkommen angeführten Rechte zum Zwecke
der Errichtung und des Betriebes internationaler
Fluglinien auf den im Flugstreckenplan zu die-
sem Abkommen festgelegten Flugstrecken. In der
Folge werden diese Fluglinien und Flugstrecken
als „die vereinbarten Fluglinien" und „die fest-
gelegten Flugstrecken" bezeichnet. Das von jedem
Vertragschließenden Teil namhaft gemachte Flug-
linienunternehmen genießt beim Betrieb einer
vereinbarten Fluglinie auf einer festgelegten
Flugstrecke die folgenden Rechte:

a) das Hoheitsgebiet des anderen Vertrag-
schließenden Teiles ohne Landung zu über-
fliegen;

b) im genannten Hoheitsgebiet Landungen
zu nicht gewerblichen Zwecken durchzu-
führen; und

c) im Hoheitsgebiet des anderen Vertrag-
schließenden Teiles an den Punkten, die
entlang der im Anhang festgelegten Flug-
strecken genannt sind, Landungen durch-
zuführen, um im Rahmen des internatio-
nalen Luftverkehrs Fluggäste, Fracht und
Post aufzunehmen und abzusetzen.

2. Keine Bestimmung des Absatzes 1 dieses
Artikels ist so auszulegen, daß sie dem Flug-
linienunternehmen eines Vertragschließenden
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Teiles das Recht gewährt, im Hoheitsgebiet des
anderen Vertragschließenden Teiles Fluggäste,
Fracht und Post, deren Bestimmungsort im
Hoheitsgebiet des anderen Vertragschließenden
Teiles liegt, zur entgeltlichen Beförderung an
Bord zu nehmen.

ARTIKEL 3
1. Zum Zwecke des Betriebes der vereinbarten

Fluglinien auf den festgelegten Flugstrecken
machen beide Vertragschließenden Teile ihre
Fluglinienunternehmen wie folgt namhaft:
Seitens der Öster-
reichischen Bundes-

regierung: „Austrian Airlines —
Österreichische Luft-
verkehrsaktiengesell-
schaft"

Seitens der Regierung
der Koreanischen
Demokratischen
Volksrepublik: Die Zivilluftfahrtge-

sellschaft der
Koreanischen Demo-
kratischen Volks-
republik „Choson
Minhang".

2. Die Vertragschließenden Teile haben zu ge-
währleisten, daß ihre namhaft gemachten Flug-
linienunternehmen die auf den Betrieb inter-
nationaler Fluglinien normaler- und billiger-
weise angewendeten Gesetze und Vorschriften
beachten.

3. Die namhaft gemachten Fluglinienunter-
nehmen beider Vertragschließender Teile haben
die vereinbarten Fluglinien gemäß den im Ein-
klang mit Artikel 11 dieses Abkommens erstell-
ten Tarifen und Beförderungsbestimmungen zu
betreiben.

ARTIKEL 4
1. Die namhaft gemachten Fluglinienunterneh-

men beider Vertragschließender Teile haben über
die planmäßigen Flüge vor Beginn des Betriebes
Einigung zu erzielen.

2. Die Vertragschließenden Teile haben sich
durch die Luftfahrtbehörden sechzig (60) Tage
vor dem Beginn des Betriebes der Flugstrecke(n)
über folgende Punkte zu einigen:

a) Flugstrecke(n) und Grenzkorridore,
b) Flug-, Navigations-, Kommunikations-,

meteorologische Informationen, technische
und verkehrsmäßige Handhabung in bezug
auf den Betrieb von Luftfahrzeugen.

3. Jedes Luftfahrzeug des namhaft gemachten
Fluglinienunternehmens eines Vertragschließen-
den Teiles, das die vereinbarten Fluglinien auf
der (den) festgelegten Flugstrecke(n) befliegt, hat
folgende Dokumente mitzuführen:

a) seinen Eintragungsschein,
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b) sein Lufttüchtigkeitszeugnis,
c) die für jedes Besatzungsmitglied erforder-

lichen Erlaubnisscheine oder Zeugnisse,
d) sein Flugtagebuch,
e) die Bewilligung für Flugzeugfunkstellen,
f) die Liste der Flugzeugbesatzung,
g) bei Beförderung von Fluggästen eine Liste

ihrer Namen, nebst Ausgangspunkt und
Bestimmungsort ihrer Reise,

h) bei der Beförderung von Fracht und Post
ein Ladungsverzeichnis und eine ausführ-
liche Erklärung über die Fracht und Post.

4. Lufttüchtigkeitszeugnisse, Befähigungszeug-
nisse und Ausweise, die von einem Vertragschlie-
ßenden Teil ausgestellt oder als gültig erklärt
wurden und noch gültig sind, sind vom anderen
Vertragschließenden Teil für den Betrieb der
vereinbarten Fluglinien als gültig anzuerkennen.
Jeder Vertragschließende Teil behält sich jedoch
das Recht vor, für Flüge über seinem Hoheits-
gebiet die Anerkennung von Befähigungszeug-
nissen und Ausweisen, die seinen eigenen Staats-
angehörigen von einem anderen Staat ausgestellt
oder als gültig erklärt wurden, zu verweigern.

ARTIKEL 5

1. Jeder Vertragschließende Teil hat das Recht,
die Ausübung der in Artikel 2 dieses Abkommens
festgelegten Rechte durch ein von dem anderen
Vertragschließenden Teil namhaft gemachtes
Fluglinienunternehmen zu untersagen oder an die
Einhaltung solcher Bedingungen zu knüpfen, die
er zur Ausübung dieser Rechte als notwendig
erachtet:

a) in allen Fällen, in denen nicht nachgewiesen
wird, daß ein wesentlicher Teil des Eigen-
tums und die tatsächliche Kontrolle dieses
Fluglinienunternehmens bei dem Vertrag-
schließenden Teil, der das Fluglinienunter-
nehmen namhaft gemacht hat, liegen; oder

b) wenn das namhaft gemachte Fluglinien-
unternehmen eines Vertragschließenden.
Teiles unterläßt, die Gesetze oder Vor-
schriften des anderen Vertragschließenden
Teiles zu befolgen; oder

c) wenn es das Fluglinienunternehmen in
anderer Weise unterläßt, den Betrieb
gemäß den in diesem Abkommen vorge-
schriebenen Bedingungen durchzuführen.

2. Sofern nicht sofortige Maßnahmen für die
Aufhebung oder Auferlegung der in Absatz 1.
dieses Artikels genannten Bedingungen erforder-
lich sind, um weitere Verstöße gegen Gesetze
oder Vorschriften zu verhindern, wird dieses:
Recht erst nach Beratung mit dem anderen Ver-
tragschließenden Teil ausgeübt.
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ARTIKEL 6

1. Die Gesetze und Vorschriften eines Vertrag-
schließenden Teiles betreffend den Ein- oder
Ausflug von im internationalen Luftverkehr ver-
wendeten Luftfahrzeugen in sein bzw. aus seinem
Hoheitsgebiet oder den Betrieb und den Verkehr
dieser Luftfahrzeuge innerhalb seines Hoheits-
gebietes sind auf die Luftfahrzeuge des vom
anderen Vertragschließenden Teil namhaft
gemachten Fluglinienunternehmens anzuwenden
und von diesen Luftfahrzeugen beim Einflug
oder Ausflug sowie während ihres Aufenthaltes
im Hoheitsgebiet des erstgenannten Vertrag-
schließenden Teiles zu befolgen.

2. Die Gesetze und Vorschriften eines Ver-
tragschließenden Teiles betreffend den Ein- oder
Ausflug von Fluggästen, Besatzung oder Fracht
in Luftfahrzeugen in sein oder aus seinem
Hoheitsgebiet, einschließlich Einflug-, Abferti-
gungs-, Devisen-, Paß-, Zoll- und Quarantänevor-
schriften sind von den Fluggästen und der Besat-
zung selbst oder in deren Namen oder hinsichtlich
der Fracht des Fluglinienunternehmens des
anderen Vertragschließenden Teiles beim Ein-
und Ausflug sowie während des Aufenthaltes im
Hoheitsgebiet des erstgenannten Vertragschlie-
ßenden Teiles zu befolgen.

ARTIKEL 7

1. Die Vorräte (Treibstoff, Schmieröle,-Ersatz-
teile, übliche Luftfahrzeugausrüstung, Bordvor-
räte, Nahrungsmittel, Getränke, Tabak, usw.), die
zur Verwendung beim Betrieb einer internatio-
nalen Fluglinie durch das Luftfahrzeug eines von
einem Vertragschließenden Teil namhaft gemach-
ten Fluglinienunternehmens bestimmt sind,
gleichgültig, ob sie in das Hoheitsgebiet des
anderen Vertragschließenden Teiles eingebracht
oder dort an Bord genommen wurden, sind im
Hoheitsgebiet des anderen Vertragschließenden
Teiles von Zöllen, Untersuchungsgebühren oder
ähnlichen Abgaben oder Gebühren befreit. Es
kann verlangt werden, daß die in diesem Absatz
genannten Gegenstände unter Zollaufsicht oder
Zollkontrolle verbleiben.

2. Die übliche Bordausrüstung sowie die an
Bord des Luftfahrzeuges eines Vertragschließen-
den Teiles belassenen Gegenstände und Vorräte
dürfen im Hoheitsgebiet des Vertragschießenden
Teiles nur mit Zustimmung der Zollbehörde
dieses Hoheitsgebietes ausgeladen werden. In
diesem Fall können sie bis zur Wiederausfuhr
oder anderweitigen Verfügung gemäß den Zoll-
vorschriften unter Aufsicht der genannten Zoll-
behörde gestellt werden.

ARTIKEL 8

Gebühren, die von einem Vertragschließenden
Teil für die Benützung von Flughäfen und
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anderen Luftfahrteinrichtungen durch Luftfahr-
zeuge des anderen Vertragschließenden Teiles
eingehoben werden, sollen nicht höher sein als
jene, die von seinen inländischen auf ähnlichen
internationalen Fluglinien eingesetzten Luftfahr-
zeugen bezahlt würden. Diese Gebühren sind zu
veröffentlichen und der Zivilluftfahrtbehörde des
anderen Vertragschließenden Teiles mitzuteilen.

ARTIKEL 9

1. Den namhaft gemachten Fluglinienunter-
nehmen beider Vertragschließender Teile ist
gerechte und gleiche Gelegenheit zum Betrieb
der vereinbarten Fluglinien auf den festgelegten
Flugstrecken zu geben.

2. Beim Betrieb der vereinbarten Fluglinien
hat das namhaft gemachte Fluglinienunternehmen
jedes Vertragschließenden Teiles die Interessen
des Fluglinienunternehmens des anderen Vertrag-
schließenden Teiles zu berücksichtigen, damit der
auf allen oder einem Teil der gleichen Flug-
strecken betriebene Fluglinienverkehr dieses Flug-
linienunternehmens nicht ungebührlich beein-
trächtigt wird.

3. Das von den namhaft gemachten Fluglinien-
unternehmen bereitzustellende Beförderungsan-
gebot und die zu betreibende Frequenz ist von
den Fluglinienunternehmen zu vereinbaren,
wobei die Vereinbarung den Luftfahrtbehörden
zur Bewilligung vorzulegen ist. Nach Bewilligung
durch beide Luftfahrtbehörden tritt die Verein-
barung in Kraft.

ARTIKEL 10

Beide Vertragschließenden Teile können für
die Vornahme der mit dem Betrieb von Flug-
linien zusammenhängenden Tätigkeit im Hoheits-
gebiet des anderen Vertragschließenden Teiles
Vertretungen der namhaft gemachten Fluglinien-
unternehmen errichten. Die Vertragschließenden
Teile stellen jeweils in ihrem Hoheitsgebiet die
Arbeitsbedingungen für die Vertreter der nam-
haft gemachten Fluglinienunternehmen her. Die
Vertreter der namhaft gemachten Fluglinien-
unternehmen haben die örtlichen Gesetze und
Vorschriften zu beachten.

ARTIKEL 11

1. Die von dem Fluglinienunternehmen eines
Vertragschließenden Teiles einzuhebenden Tarife
sind in angemessener Höhe unter gebührender
Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, ein-
schließlich der Betriebskosten, des Gewinnes und
der Tarife anderer Fluglinienunternehmen zu
erstellen.

2. Die in Absatz 1 dieses Artikels genannten
Tarife sind von den namhaft gemachten Flug-
linienunternehmen beider Vertragschließenden
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Teile nach Fühlungnahme mit den anderen, alle
Teile oder einen Teil der Flugstrecke betrei-
benden Fluglinienunternehmen zu vereinbaren.

3. Die auf diese Weise vereinbarten Tarife sind
von den Luftfahrtbehörden beider Vertragschlie-
ßenden Teile spätestens sechzig (60) Tage vor dem
vorgeschlagenen Zeitpunkt ihrer Einführung zu
bewilligen. In besonderen Fällen kann dieser Zeit-
raum, vorbehaltlich der Zustimmung der genann-
ten Behörden, herabgesetzt werden.

4. Hat keine der Luftfahrtbehörden innerhalb
von dreißig (30) Tagen nach dem Zeitpunkt der
Vorlage ihrer Ablehnung gemäß Absatz 3 Aus-
druck gegeben, gelten diese Tarife als bewilligt.
Wird der Zeitraum für die Vorlage gemäß
Absatz 3 herabgesetzt, so haben die Luftfahrt-
behörden beider Vertragschließenden Teile einan-
der mitzuteilen, daß der Zeitraum, in dem eine
Ablehnung bekanntgegeben werden muß, weniger
als dreißig (30) Tage betragen soll.

5. Ein gemäß den Bestimmungen dieses Artikels
erstellter Tarif bleibt bis zur Erstellung eines
neuen Tarifs in Kraft.

ARTIKEL 12

Jeder Vertragschließende Teil wird dem
anderen Vertragschließenden Teil auf dessen
Ersuchen regelmäßig statistische Unterlagen über
den Betrieb des namhaft gemachten Fluglinienun-
ternehmens übermitteln.

Diese Unterlagen müssen alle Angaben
umfassen, die zur Feststellung des Verkehrsauf-
kommens der Fluglinienunternehmen auf den
vereinbarten Fluglinien und der Herkunft und
Bestimmung dieses Verkehrs erforderlich sind.

ARTIKEL 13

Jeder Vertragschließende Teil gewährt dem
namhaft gemachten Fluglinienunternehmen des
anderen Vertragschließenden Teiles das Recht,
den von dem Fluglinienunternehmen im Hoheits-
gebiet eines Vertragschließenden Teiles im Zusam-
menhang mit der Beförderung von Fluggästen,
Post und Fracht erzielten Einnahmenüberschuß
gemäß den zwischen den Vertragschließenden
Teilen in Geltung stehenden Zahlungsvereinba-
rungen zu überweisen.

ARTIKEL 14

1. Jeder Vertragschließende Teil hat einem sich
über seinem Hoheitsgebiet in Not befindlichen
Luftfahrzeug des anderen Vertragschließenden
Teiles die Hilfe zu leisten, die er seinem eigenen
Luftfahrzeug leisten würde. Diese Verpflichtung
erstreckt sich auch auf die Suche nach einem ver-
mißten Luftfahrzeug.
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2. Im Falle eines Flugunfalles mit Toten,
Schwerverletzten oder Anzeichen eines schwer-
wiegenden technischen Fehlers an dem Luftfahr-
zeug oder den Luftfahrteinrichtungen wird der
Vertragschließende Teil, in dessen Hoheitsgebiet
sich der Unfall ereignet hat, eine Untersuchung
der Umstände und Ursachen des Unfalles vor-
nehmen. Der Vertragschließende Teil, in dessen
Hoheitsgebiet dieses Luftfahrzeug eingetragen
ist, wird die Gelegenheit erhalten, Beobachter zu
entsenden, die bei der Untersuchung zugegen sein
werden. Der die Untersuchung führende Ver-
tragschließende Teil hat dem anderen Vertrag-
schließenden Teil durch seine Luftfahrtbehörde
die Untersuchungsergebnisse bekanntzugeben.

ARTIKEL 15

1. Im Geiste enger Zusammenarbeit werden sich
die Luftfahrtbehörden der Vertragschließenden
Teile von Zeit zu Zeit beraten, um die Durch-
führung der Bestimmungen dieses Abkommens
zu gewährleisten.

2. Wenn einer der Vertragschließenden Teile es
für wünschenswert hält, irgendeine Bestimmung
dieses Abkommens abzuändern, so kann er um
Beratung mit dem anderen Vertragschließenden
Teil ersuchen; diese Beratung, die zwischen den
Luftfahrtbehörden und auf mündlichem oder
schriftlichem Wege erfolgen kann, hat innerhalb
eines Zeitraumes von sechzig (60) Tagen nach dem
Zeitpunkt des Ersuchens zu beginnen. Alle auf
diesem Weg vereinbarten Abänderungen treten
sechzig (60) Tage nach ihrer Bestätigung durch
diplomatischen Notenwechsel in Kraft.

3. Abänderungen des Flugstreckenplanes sind
zwischen den zuständigen Behörden der Vertrag-
schließenden Teile zu vereinbaren und treten
sechzig (60) Tage nach ihrer Bestätigung durch
diplomatischen Notenwechsel in Kraft.

ARTIKEL 16

1. Wenn zwischen den Vertragschließenden
Teilen über die Auslegung oder Anwendung dieses
Abkommens eine Meinungsverschiedenheit ent-
steht, haben die Vertragschließenden Teile
zunächst zu versuchen, diese durch Verhand-
lungen beizulegen.

2. Kommen die Vertragschließenden Teile auf
dem Verhandlungsweg zu keiner Einigung, haben
die Vertragschließenden Teile die Meinungsver-
schiedenheit einem Schiedsgericht vorzulegen. Zu
diesem Zweck hat jeder Vertragschließende Teil
einen Schiedsrichter namhaft zu machen. Ein
dritter Schiedsrichter, der ein Angehöriger eines
Drittstaates sein muß und als Präsident des
Schiedsgerichtes zu fungieren hat, ist von den
beiden von den Vertragschließenden Teilen nam-
haft gemachten Schiedsrichtern zu bestimmen.
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Jeder der Vertragschließenden Teile hat innerhalb
eines Zeitraumes von sechzig (60) Tagen vom
Zeitpunkt des auf diplomatischem Wege erhal-
tenen Ersuchens eines Vertragschließenden Teiles
durch den anderen Vertragschließenden Teil, mit
welchem eine schiedsrichterliche Entscheidung
über die Meinungsverschiedenheit durch ein
solches Schiedsgericht begehrt wird, einen Schieds-
richter namhaft zu machen, und der dritte
Schiedsrichter ist innerhalb von weiteren sech-
zig (60) Tagen zu bestimmen.

3. Die Vertragschließenden Teile haben jede
vom Schiedsgericht gemäß Absatz 2 dieses
Artikels getroffene Entscheidung zu befolgen.

ARTIKEL 17

Jeder Vertragschließende Teil kann jederzeit
dem anderen Vertragschließenden Teil schriftlich
seinen Wunsch bekanntgeben, dieses Abkommen
zu kündigen. In einem solchen Fall tritt das Ab-
kommen zwölf (12) Monate nach dem Erhalt der
Kündigung außer Kraft, sofern die Kündigung
nicht vor Ablauf dieses Zeitraumes einvernehm-
lich zurückgezogen wird.

ARTIKEL 18

Dieses Abkommen tritt sechzig (60) Tage nach
dem Zeitpunkt der Unterzeichnung in Kraft.

Zu Urkund dessen haben die Unterfertigten,
von ihren Regierungen hiezu ordnungsgemäß
ermächtigt, dieses Abkommen unterzeichnet.

Geschehen in zweifacher Urschrift in Wien am
8. Mai 1979 in englischer Sprache.

Für die Österreichische Bundesregierung:

Willibald P. Pahr m. p.

Für die Regierung der Koreanischen Demokra-
tischen Volksrepublik:

Dzeong Dzong Gju m. p.
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A N H A N G
FLUGSTRECKENPLAN

1. Das von der Österreichischen Bundesregie-
rung namhaft gemachte Fluglinienunternehmen
ist berechtigt, Fluglinien in beiden Richtungen wie
im folgenden festgelegt zu betreiben:

Punkte in Österreich — über Zwischen-
punkte — nach einem Punkt oder mehreren
Punkten in der Koreanischen Demokratischen
Volksrepublik und Punkten darüber hinaus.
2. Das von der Regierung der Koreanischen

Demokratischen Volksrepublik namhaft gemachte
Fluglinienunternehmen ist berechtigt, Fluglinien
in beiden Richtungen wie im folgenden festge-
legt zu betreiben:

Punkte in der Koreanischen Demokratischen
Volksrepublik — über Zwischenpunkte —
nach einem Punkt oder mehreren Punkten in
Österreich und Punkten darüber hinaus.
3. Punkte entlang der obgenannten Flug-

strecken können nach Wahl des namhaft
gemachten Fluglinienunternehmens auf einem
Flug oder auf allen Flügen ausgelassen werden,
vorausgesetzt, daß diese Fluglinien ihren Aus-
gangspunkt im Hoheitsgebiet des Vertragschlie-
ßenden Teiles hat, der das Fluglinienunternehmen
namhaft macht.

Das Abkommen tritt gemäß seinem Art. 18 am 7. Juli 1979 in Kraft.
Kreisky

249.
(Übersetzung)

A B K O M M E N
ZWISCHEN DER ÖSTERREICHISCHEN
BUNDESREGIERUNG UND DER REGIE-
RUNG DER REPUBLIK KOREA ÜBER
DEN FLUGLINIENVERKEHR ZWI-
SCHEN IHREN HOHEITSGEBIETEN

UND DARÜBER HINAUS
Die Österreichische Bundesregierung und die

Regierung der Republik Korea,
Als Vertragsparteien des am 7. Dezember 1944

in Chicago zur Unterzeichnung aufgelegten Ab-
kommens über die Internationale Zivilluftfahrt,
und

Vom Wunsche geleitet, ein Abkommen zum
Zwecke der Errichtung und des Betriebs von
Fluglinien zwischen ihren Hoheitsgebieten und
darüber hinaus abzuschließen,

Sind wie folgt übereingekommen:

ARTIKEL 1
Für die Anwendung dieses Abkommens, wenn

der Zusammenhang nicht etwas anderes erfordert,
a) bedeutet der Ausdruck „die Konvention"

das am 7. Dezember 1944 in Chicago zur
Unterzeichnung aufgelegte Abkommen
über die Internationale Zivilluftfahrt und
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schließt alle gemäß Artikel 90 dieser Kon-
vention angenommenen Anhänge sowie
alle Abänderungen der Anhänge oder der
Konvention gemäß deren Artikel 90 und 94
ein;

b) bezeichnet der Ausdruck „Luftfahrtbehör-
den" im Falle der Österreichischen Bundes-
regierung das Bundesministerium für Ver-
kehr und/oder jede andere Behörde, die
von Rechts wegen ermächtigt ist, die von
den genannten Behörden derzeit ausgeübten
Funktionen wahrzunehmen, und im Falle
der Regierung der Republik Korea den
Minister für Verkehr und/oder jede Person
oder Stelle, die zur Wahrnehmung aller
gegenwärtig von dem genannten Minister
ausgeübten Funktionen oder ähnlicher
Funktionen befugt ist;

c) bedeutet der Ausdruck „namhaft gemach-
tes Fluglinienunternehmen" ein Fluglinien-
unternehmen, das von einem Vertrag-
schließenden Teil im Einklang mit Artikel 3
des vorliegenden Abkommens durch schrift-
liche Notifikation dem anderen Vertrag-
schließenden Teil für den Betrieb von
Fluglinien auf den im Anhang festgelegten
Flugstrecken namhaft gemacht worden ist;

d) bedeutet der Ausdruck „Hoheitsgebiet" in
bezug auf einen Vertragschließenden Teil
die Landgebiete und daran angrenzenden
Hoheitsgewässer unter der Souveränität,
Suzeränität, Schutzherrschaft oder Treu-
handverwaltung dieses Vertragschließenden
Teiles;

e) besitzen die Ausdrücke „Fluglinie", „inter-
nationale Fluglinie", „Fluglinienunterneh-
men" und „nichtgewerbliche Landung" die
ihnen in Artikel 96 der Konvention jeweils
beigegebene Bedeutung; und

f) bedeutet der Ausdruck „Anhang" den An-
hang zu dem vorliegenden Abkommen
oder die im Einklang mit den Bestimmun-
gen von Artikel 14 des vorliegenden Ab-
kommens abgeänderte Fassung.

Der Anhang bildet einen wesentlichen Bestand-
teil des vorliegenden Abkommens, und alle Hin-
weise auf das Abkommen beziehen sich ebenso
auf den Anhang, außer es wird etwas anderes
festgelegt.

ARTIKEL 2
1. Jeder Vertragschließende Teil gewährt dem

anderen Vertragschließenden Teil die in dem
vorliegenden Abkommen angeführten Rechte, um
seinem namhaft gemachten Fluglinienunterneh-
men die Errichtung und den Betrieb von inter-
nationalen Fluglinien auf den im Anhang des
Abkommens festgelegten Flugstrecken — im
folgenden „die vereinbarten Fluglinien" bezie-
hungsweise „die festgelegten Flugstrecken" ge-
nannt — zu ermöglichen.
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2. Nach Maßgabe der Bestimmungen des vor-
liegenden Abkommens genießen die namhaft ge-
machten Fluglinienunternehmen beider Vertrag-
schließender Teile beim Betrieb der vereinbarten
Fluglinien auf den festgelegten Flugstrecken die
folgenden Vorrechte:

a) das Hoheitsgebiet des anderen Vertrag-
schließenden Teiles ohne Landung zu über-
fliegen;

b) im genannten Hoheitsgebiet Landungen zu
nichtgewerblichen Zwecken durchzuführen;
und

c) im genannten Hoheitsgebiet an den für
diese Flugstrecke im Anhang festgelegten
Punkten Landungen durchzuführen, mit
dem Zweck, im Rahmen des internationalen
Verkehrs Fluggäste, Fracht und Post abzu-
setzen und aufzunehmen.

3. Keine Bestimmung des Absatzes 2 dieses
Artikels ist so auszulegen, daß dem namhaft
gemachten Fluglinienunternehmen des einen Ver-
tragschließenden Teiles das Vorrecht eingeräumt
wird, im Hoheitsgebiet des anderen Vertragschlie-
ßenden Teiles Fluggäste, Fracht oder Post, deren
Bestimmungsort im Hoheitsgebiet dieses anderen
Vertragschließenden Teiles liegt, zur entgeltlichen
Beförderung aufzunehmen.

ARTIKEL 3
1. Jeder Vertragschließende Teil hat das Recht,

dem anderen Vertragschließenden Teil ein Flug-
linienunternehmen für den Betrieb der verein-
barten Fluglinien auf den festgelegten Flug-
strecken schriftlich namhaft zu machen. Diese
Namhaftmachung erfolgt durch schriftliche Noti-
fikation zwischen den zuständigen Behörden der
beiden Vertragschließenden Teile.

2. Nach Erhalt der Namhaftmachung hat nach
Maßgabe der Bestimmungen der Absätze 3
und 4 dieses Artikels der andere Vertragschlie-
ßende Teil dem namhaft gemachten Fluglinien-
unternehmen unverzüglich die entsprechende
Betriebsbewilligung zu erteilen.

3. Die Luftfahrtbehörden des einen Vertrag-
schließenden Teiles können von einem namhaft
gemachten Fluglinienunternehmen des anderen
Vertragschließenden Teiles den Nachweis verlan-
gen, daß es in der Lage ist, die Bedingungen jener
Gesetze und Vorschriften zu erfüllen, die von
ihnen normaler- und billigerweise im Einklang
mit den Bestimmungen der Konvention auf den
Betrieb internationaler Fluglinien angewendet
werden.

4. Jeder Vertragschließende Teil behält sich
das Recht vor, die Einräumung der in Absatz 2
von Artikel 2 des vorliegenden Abkommens fest-
gelegten Vorrechte dem namhaft gemachten Flug-
linienunternehmen zu verweigern oder sie zu
widerrufen oder für die Ausübung dieser Vor-
rechte die von ihm für erforderlich erachteten
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Bedingungen zu stellen, wenn ihm nicht nachge-
wiesen wird, daß ein wesentlicher Teil des Eigen-
tums und die tatsächliche Führung dieses Flug-
linienunternehmens bei dem Vertragschließenden
Teil, der das Fluglinienunternehmen namhaft
gemacht hat, oder seinen Staatsangehörigen
liegen.

5. Jeder Vertragschließende Teil behält sich das
Recht vor, eine Betriebsbewilligung zu wider-
rufen oder die Ausübung der in Absatz 2 von
Artikel 2 des vorliegenden Abkommens festge-
legten Vorrechte seitens des namhaft gemachten
Fluglinienunternehmens des anderen Vertrag-
schließenden Teiles zeitweilig aufzuheben oder
der Ausübung dieser Vorrechte seitens dieses
namhaft gemachten Fluglinienunternehmens die
von ihm für notwendig erachteten Bedingungen
aufzuerlegen, und zwar in allen Fällen, wo dieses
Fluglinienunternehmen es unterläßt, die Gesetze
und Vorschriften der Vertragschließenden Teile,
die diese Vorrechte gewähren, zu befolgen oder
den Betrieb gemäß den im vorliegenden Abkom-
men vorgeschriebenen Bedingungen durchzu-
führen; dies jedoch mit der Maßgabe, daß dieses
Recht nur nach Fühlungnahme mit dem anderen
Vertragschließenden Teil ausgeübt wird, es sei
denn, daß eine sofortige Widerrufung, Aufhe-
bung oder Auferlegung von Bedingungen erfor-
derlich ist, um weitere Verstöße gegen Gesetze
oder Vorschriften zu verhindern, oder die Sicher-
heit des Flugverkehrs dies erforderlich macht.

6. Das gemäß den Bestimmungen der Ab-
sätze 1 und 2 dieses Artikels namhaft gemachte
und befugte Fluglinienunternehmen kann mit
dem Betrieb der vereinbarten Fluglinien begin-
nen, sobald die gemäß den Bestimmungen von
Artikel 9 des vorliegenden Abkommens erstellten
Tarife für diese Fluglinien in Kraft getreten sind.

ARTIKEL 4

1. Die von den namhaft gemachten Fluglinien-
unternehmen eines der beiden Vertragschlie-
ßenden Teile auf internationalen Fluglinien einge-
setzten Luftfahrzeuge sowie deren übliche Aus-
rüstung, Kraft-, Schmierstoff- und Bordvorräte
(einschließlich Nahrungsmittel, Getränke und
Tabak), die sich an Bord solcher Luftfahrzeuge
befinden, sind bei der Ankunft im Gebiet des
anderen Vertragschließenden Teiles von allen
Zöllen, Untersuchungsgebühren und anderen
Abgaben oder Steuern befreit, sofern diese Aus-
rüstung und Vorräte bis zur Wiederausfuhr an
Bord des Luftfahrzeuges verbleiben.

2. Ebenfalls befreit von diesen Abgaben und
Steuern, ausgenommen von den für Dienstlei-
stungen zu entrichtenden Entgelten, sind:

a) Bordvorräte, die im Hoheitsgebiet eines
der beiden Vertragschließenden Teile inner-
halb der von den Behörden des betreffenden
Vertragschließenden Teiles festgelegten
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Grenzen aufgenommen werden, und für
den Verbrauch an Bord eines auf einer
internationalen Fluglinie eingesetzten Luft-
fahrzeuges des anderen Vertragschließenden
Teiles bestimmt sind;

b) Ersatzteile, die in das Hoheitsgebiet eines;
der beiden Vertragschließenden Teile zur
Wartung oder Reparatur von Luftfahr-
zeugen eingeführt werden, die von dem
namhaft gemachten Fluglinienunternehmen.
des anderen Vertragschließenden Teiles auf
internationalen Fluglinien eingesetzt;
werden;

c) Kraft- und Schmierstoffe, die als Vorrat
für Luftfahrzeuge, welche von dem nam-
haft gemachten Fluglinienunternehmen des:
anderen Vertragschließenden Teiles auf
internationalen Fluglinien. eingesetzt
werden, bestimmt sind, selbst wenn diese
Vorräte auf dem Teil des Fluges verwendet:
werden sollen, der über das Hoheitsgebiet:
des Vertragschließenden Teiles, in dem sie
an Bord genommen werden, führt.

Es kann verfangt werden, daß die in den vor-
stehenden Absätzen a), b) und c) angeführtes.
Waren unter Zollaufsicht oder -kontrolle bleiben.

ARTIKEL 5

Die übliche Bordausrüstung sowie Waren und
Vorräte, die sich an Bord des Luftfahrzeuges eines
der beiden Vertragschließenden Teile befinden,
dürfen im Hoheitsgebiet des anderen Vertrag-
schließenden Teiles nur mit Zustimmung der
Zollbehörden dieses Hoheitsgebietes entladen
werden. In diesem Fall können sie bis zu ihrer
Wiederausfuhr oder bis zu einer anderen Ver-
fügung gemäß den Zollvorschriften unter die
Aufsicht der genannten Behörden gestellt werden.

ARTIKEL 6

1. Die Gesetze und Vorschriften eines Vertrag-
schließenden Teiles betreffend den Ein- und Aus-
flug der im internationalen Flugverkehr einge-
setzten Luftfahrzeuge in sein oder aus seinem
Hoheitsgebiet oder Flüge dieser Luftfahrzeug«
über dieses Hoheitsgebiet gelten für die Luftfahr-
zeuge des namhaft gemachten Fluglinienunter-
nehmens des anderen Vertragschließenden Teiles
und sind von diesen beim Ein- oder Ausflug und
während ihres Aufenthaltes im Hoheitsgebiet des
erstgenannten Vertragschließenden Teiles zu
befolgen.

2. Die Gesetze und Vorschriften eines Vertrag-
schließenden Teiles betreffend den Einflug von
Fluggästen, Besatzung und Fracht oder Post sowie
deren Aufenthalt im und deren Ausflug aus
seinem Hoheitsgebiet, wie beispielsweise jene
betreffend die Formalitäten für Ein- und Ausflug,
Aus- und Einwanderung, Zölle und Sanitärmaß-
nahmen, finden für die Fluggäste, Besatzung,
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Fracht und Post, die von dem Luftfahrzeug des
namhaft gemachten Fluglinienunternehmens des
anderen Vertragschließenden Teiles befördert
werden, während des Aufenthaltes im Hoheits-
gebiet des erstgenannten Vertragschließenden
Teiles Anwendung.

3. Jeder Vertragschließende Teil verpflichtet
sich, seinen eigenen Fluglinienunternehmen im
Hinblick auf das namhaft gemachte Fluglinien-
unternehmen des anderen Vertragschließenden
Teiles bei der Anwendung der in diesem Artikel
genannten Gesetze und Vorschriften keinerlei
Vorrechte zu gewähren.

4. Das namhaft gemachte Fluglinienunter-
nehmen eines Vertragschließenden Teiles hat das
Recht, auf dem Hoheitsgebiet des anderen Ver-
tragschließenden Teiles Vertretungsbüros einzu-
richten. Diese Vertretungsbüros können kauf-
männisches, Betriebs- und technisches Personal
umfassen.

ARTIKEL 7

1. Lufttüchtigkeitszeugnisse, Befähigungszeug-
nisse und Ausweise, die von einem der Vertrag-
schließenden Teile ausgestellt oder für gültig
erklärt wurden, sind während der Dauer ihrer
Gültigkeit vom anderen Vertragschließenden Teil
als gültig anzuerkennen.

2. Jeder Vertragschließende Teil behält sich
jedoch das Recht vor, für den Flugverkehr über
seinem eigenen Hoheitsgebiet Befähigungszeug-
nisse und Ausweise, die seinen eigenen Staatsan-
gehörigen vom anderen Vertragschließenden Teil
oder einem anderen Staat ausgestellt oder für
gültig erklärt wurden, nicht anzuerkennen.

ARTIKEL 8

1. Den namhaft gemachten Fluglinienunter-
nehmen der beiden Vertragschließenden Teile ist
gerechte und gleiche Gelegenheit zum Betrieb der
vereinbarten Fluglinien auf den zwischen ihren
jeweiligen Hoheitsgebieten festgelegten Flug-
strecken zu geben.

2. Beim Betrieb der in diesem Abkommen be-
schriebenen Fluglinien durch das namhaft
gemachte Fluglinienunternehmen eines der beiden
Vertragschließenden Teile sind die Interessen des
Fluglinienunternehmens des anderen Vertrag-
schließenden Teiles zu berücksichtigen, damit der
auf allen oder einem Teil derselben Flugstrecken
betriebene Fluglinienverkehr dieses Fluglinien-
unternehmens nicht ungebührlich beeinträchtigt
wird.

3. Der Hauptzweck der vereinbarten Fluglinien,
die von dem namhaft gemachten Fluglinienunter-
nehmen eines der beiden Vertragschließenden
Teile betrieben werden, ist die Bereitstellung einer
Beförderungskapazität, die dem derzeitigen und
vorhersehbaren Verkehrsaufkommen nach und
aus dem Hoheitsgebiet des Vertragschließenden
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Teiles, der das Fluglinienunternehmen namhaft:
macht, gerecht wird. Die Beförderung von Perso-
nen und Sachen, welche im Hoheitsgebiet des:
anderen Vertragschließenden Teiles an Bord
genommen oder von Bord gebracht werden, von.
und nach Punkten auf den festgelegten Flug-
strecken im Hoheitsgebiet eines anderen Staates
als jenem, der das Fluglinienunternehmen namhaft:
macht, ist zweitrangig. Das Recht dieses Flug-
linienunternehmens, Personen und Sachen,
zwischen Punkten auf den im Hoheitsgebiet des
anderen Vertragschließenden Teiles befindlichen,
festgelegten Flugstrecken und Punkten in Dritt-
ländern zu befördern, wird im Interesse eines:
reibungslosen Ablaufes des internationalen Flug-
verkehrs dermaßen wahrgenommen, daß sich die
bereitgestellte Beförderungskapazität dabei nach
folgenden Gesichtspunkten bestimmt:

a) dem Verkehrsaufkommen nach und von
dem Hoheitsgebiet des Vertragschließenden
Teiles, der das Fluglinienunternehmen nam-
haft macht;

b) dem Verkehrsaufkommen, das in den
Gebieten besteht, durch die die Fluglinie
verläuft, wobei lokale und regionale Flug-
linien zu berücksichtigen sind;

c) den Erfordernissen eines wirtschaftlichen
Betriebes des Durchgangsverkehrs.

ARTIKEL 9

1. Die für die vereinbarten Fluglinien zu
berechnenden Tarife müssen angemessen sein,
wobei allen erheblichen Faktoren, einschließlich
der Betriebskosten, eines angemessenen Gewinns,
der Merkmale der Dienstleistung (wie Schnellig-
keit und Bequemlichkeit) und der Tarife anderer
Fluglinienunternehmen für einen beliebigen Teil
der festgelegten Flugstrecke, gebührend Rechnung
zu tragen ist.

2. Diese Tarife werden gemäß den nachstehen-
den Bestimmungen festgesetzt:

a) Die in Absatz 1 dieses Artikels erwähnten
Tarife samt den im Zusammenhang damit
verwendeten Agenturprovisionssätzen
werden, wenn möglich, für jede der festge-
legten Flugstrecken oder deren Strecken-
abschnitte zwischen den beteiligten namhaft
gemachten Fluglinenunternehmen verein-
bart; diese Vereinbarung ist, wenn möglich,
auf dem Wege des Tariffestsetzungsver-
fahrens des Internationalen Lufttransport-
verbandes zu treffen. Die dermaßen verein-
barten Tarife bedürfen der Genehmigung
der Luftfahrtbehörden beider Vertrag-
schließender Teile.

b) Können sich die beteiligten namhaft
gemachten Fluglinienunternehmen auf die
Tarife nicht einigen, oder kommt aus einem
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anderen Grund eine Tarifvereinbarung
gemäß den Bestimmungen von Absatz 2
lit. a dieses Artikels nicht zustande, so
haben die Luftfahrtbehörden der Vertrag-
schließenden Teile zu trachten, den Tarif
in gegenseitigem Einvernehmen festzulegen.

c) Erteilen die Luftfahrtbehörden eines der
Vertragschließenden Teile einem ihnen
gemäß den Bestimmungen von Absatz 2
lit. a dieses Artikels vorgelegten Tarif
keine Genehmigung oder können die Luft-
fahrtbehörden beider Vertragschließender
Teile keinen Tarif gemäß den Bestim-
mungen des Absatzes 2 lit. b dieses Artikels
festlegen, so ist die Meinungsverschieden-
heit im Einklang mit den Bestimmungen
von Artikel 13 des vorliegenden Abkom-
mens beizulegen.

d) Ein Tarif, den die Luftfahrtbehörden eines
der beiden Vertragschließenden Teile für
unbefriedigend erachten, kann nur nach
den Bestimmungen von Absatz 3 des
Artikels 13 des vorliegenden Abkommens
in Kraft treten. Bis zur Festsetzung der
Tarife im Einklang mit den Bestimmungen
dieses Artikels gelten die bereits in Kraft
stehenden Tarife.

ARTIKEL 10

Jeder Vertragschließende Teil gewährt dem
namhaft gemachten Fluglinienunternehmen des
anderen Vertragschließenden Teiles das Recht,
Ertragsüberschüsse, die im Hoheitsgebiet des erst-
genannten Vertragschließenden Teiles erzielt
wurden, an sein Hauptbüro zu überweisen. Diese
Überweisungen haben jedoch in Übereinstimmung
mit den Devisengesetzen und -bestimmungen
des Vertragschließenden Teiles zu erfolgen, in
dessen Hoheitsgebiet die Einnahmen erzielt
wurden.

ARTIKEL 11

Die Luftfahrtbehörden eines jeden der beiden
Vertragschließenden Teile haben den Luftfahrt-
behörden des anderen Vertragschließenden Teiles
auf deren Ersuchen alle regelmäßigen oder son-
stigen statistischen Unterlagen zu übermitteln, die
billigerweise zum Zwecke der Nachprüfung der
auf den vereinbarten Fluglinien von dem namhaft
gemachten Fluglinienunternehmen des ersteren
Vertragschließenden Teiles bereitgestellten Beför-
derungskapazität gefordert werden können. Diese
Unterlagen haben alle Angaben zu umfassen, die
zur Feststellung des auf den vereinbarten Flug-
linien von diesem Fluglinienunternehmen bewäl-
tigten Verkehrsaufkommens und seiner Her-
kunfts- und Bestimmungspunkte erforderlich
sind.
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ARTIKEL 12

Zwischen den Luftfahrtbehörden der Vertrag-
schließenden Teile werden in regelmäßigen und
kürzeren Abständen Beratungen stattfinden,
damit eine enge Zusammenarbeit bei allen die
Erfüllung des vorliegenden Abkommens betref-
fenden Angelegenheiten gewährleistet wird

ARTIKEL 13

1. Bei einer Meinungsverschiedenheit zwischen
den Vertragschließenden Teilen über die Ausle-
gung oder Anwendung des vorliegenden Abkom-
mens haben die Vertragschließenden Teile zu-
nächst danach zu trachten, sie auf dem Verhand-
lungswege beizulegen.

2. Gelingt es den Vertragschließenden Teilen
auf dem Verhandlungswege nicht, eine Beilegung
zu erzielen, so können sie vereinbaren, die Mei-
nungsverschiedenheiten einer Person oder einem
Gremium zur Entscheidung vorzulegen; oder die
Meinungsverschiedenheit kann auf Ersuchen eines
der beiden Vertragschließenden Teile einem
Schiedsgericht von drei Schiedsrichtern vorgelegt
werden, von denen jeder Vertragschließende Teil
jeweils einen namhaft macht und der dritte
Schiedsrichter von den beiden namhaft gemachten
zu bestellen ist. Jeder der beiden Vertragschlie-
ßenden Teile hat einen Schiedsrichter innerhalb
eines Zeitraumes von sechzig Tagen ab dem Zeit-
punkt, zu dem ein Vertragschließender Teil vom
anderen auf diplomatischem Weg eine Note er-
hält, worin um eine schiedsgerichtliche Behand-
lung der Meinungsverschiedenheit ersucht wird,
namhaft zu machen, und der dritte Schiedsrichter
ist innerhalb eines Zeitraumes von weiteren sech-
zig Tagen zu bestellen. Wenn einer der beiden
Vertragschließenden Teile es verabsäumt, einen
Schiedsrichter innerhalb des festgelegten Zeit-
raumes namhaft zu machen, oder falls man sich
auf den dritten Schiedsrichter nicht einigen kann,
so kann der Präsident des Rates der Internatio-
nalen Zivilluftfahrtorganisation von jedem der
beiden Vertragschließenden Teile ersucht werden,
nach Maßgabe des Falles einen oder mehrere
Schiedsrichter zu ernennen. In diesem Falle muß
der dritte Schiedsrichter ein Staatsangehöriger
eines Drittstaates sein und fungiert als Präsident
des Schiedsgerichtes.

3. Die Vertragschließenden Teile verpflichten
sich, jede gemäß Absatz 2 dieses Artikels ergan-
gene Entscheidung zu befolgen.

ARTIKEL 14

1. Wenn einer der beiden Vertragschließenden
Teile es für wünschenswert hält, die Bestimmun-
gen des vorliegenden Abkommens abzuändern,
so kann er jederzeit den anderen Vertragschlie-
ßenden Teil um Beratungen zum Zwecke der Ab-
änderung des vorliegenden Abkommens ersuchen.
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Mit diesen Beratungen muß innerhalb eines Zeit-
raumes von sechzig Tagen ab dem Zeitpunkt des
Ersuchens begonnen werden. Bezieht sich die Ab-
änderung nur auf den Anhang, so finden die Bera-
tungen zwischen den Luftfahrtbehörden beider
Vertragschließenden Teile statt. Einigen sich diese
Behörden auf einen neuen oder überarbeiteten
Anhang, dann treten die vereinbarten bezüg-
lichen Abänderungen am sechzigsten Tag, nach-
dem sie durch diplomatischen Notenwechsel be-
stätigt wurden, in Kraft.

2. Tritt ein allgemeines multilaterales Abkom-
men über den Luftverkehr für beide Vertrag-
schließenden Teile in Kraft, so ist das vorliegende
Abkommen dahin gehend abzuändern, daß es den
Bestimmungen dieses Abkommens entspricht.

ARTIKEL 15

Wünscht einer der beiden Vertragschließenden
Teile, das vorliegende Abkommen zu beenden, so
kann er dem anderen jederzeit die Kündigung
schriftlich auf diplomatischem Weg mitteilen.
Diese Kündigung ist gleichzeitig der Internationa-
len Zivilluftfahrtorganisation bekanntzugeben. Im
Fall einer Kündigung tritt das vorliegende Ab-
kommen zwölf Monate nach Einlangen der Kün-
digung bei dem anderen Vertragschließenden
Teil außer Kraft, sofern die Kündigung nicht vor
Ablauf der Frist einvernehmlich zurückgezogen
wird. Wenn eine Empfangsbestätigung durch den
anderen Vertragschließenden Teil nicht erfolgt,
gilt die Kündigung vierzehn Tage nach Empfang
durch die Internationale Zivilluftfahrtorganisa-
tion als eingegangen.

ARTIKEL 16

Das vorliegende Abkommen tritt sechzig Tage
nach seiner Unterzeichnung in Kraft.

Das vorliegende Abkommen sowie jeder gemäß
Artikel 14 erfolgte Notenaustausch ist bei der
Internationalen Zivilluftfahrtorganisation regi-
strieren zu lassen.

ZU URKUND DESSEN haben die Unterfer-
tigten, von ihren Regierungen hiezu ordnungs-
gemäß ermächtigt, das vorliegende Abkommen
unterzeichnet.

GESCHEHEN in Wien, am 15. Mai 1979 in
zweifacher Urschrift in englischer Sprache.

Für die Österreichische Bundesregierung:

Willibald P. Pahr m. p.

Für die Regierung der Republik Korea:

Young-Choo Kim m. p.
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A N H A N G

FLUGSTRECKENPLAN
Das von der Österreichischen Bundesregierung

namhaft gemachte Fluglinienunternehmen ist be-
rechtigt, auf den im folgenden festgelegten Flug-
strecken Fluglinien in beiden Richtungen zu
betreiben:

von Punkten in Österreich — über Zwischen-
punkte — nach einem oder mehreren Punkten
in der Republik Korea und Punkten darüber
hinaus.

Das von der Regierung der Republik Korea
namhaft gemachte Fluglinienunternehmen ist be-
rechtigt, auf den im folgenden festgelegten Flug-
strecken Fluglinien in beiden Richtungen zu
betreiben:

von Punkten in der Republik Korea — über
Zwischenpunkte — nach einem oder mehreren
Punkten in Österreich und Punkten darüber
hinaus.

Nach Ermessen des namhaft gemachten Flug-
linienunternehmens können Punkte auf jeder der
vorangeführten Flugstrecken auf einem oder auf
allen Flügen ausgelassen werden, mit der Maß-
gabe, daß diese Fluglinie ihren Ausgangspunkt im
Hoheitsgebiet des Vertragschließenden Teiles hat,
der das Fluglinienunternehmen namhaft macht.

Das Abkommen tritt gemäß seinem Art. 16 am 14. Juli 1979 in Kraft.

Kreisky
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